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PilotFluggruppe

BeförderungsvertragKein
Vertrag

Mietvertrag

Rechtsverhältnisse bei privater Beförderung
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Rechtsverhältnisse bei Segelflugschulung

Flugschule

FlugschülerFluglehrer

Auftrag/
Kaufvertrag

Grundsätzlich: Auftrag
Ausnahme: Arbeitsvertrag

Kein Vertragsverhältnis
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Voraussetzungen für eine Segelflugschulung

2. Der Fluglehrer muss von der Schule beim BAZL gemeldet 
sein und über entsprechende gültige Lizenzen verfügen.

3. Der Flugschüler will seine Ausbildung über die Schule und 
diese ist damit einverstanden (Schulungsvereinbarung).

4. Das Flugzeug muss von der Schule beim BAZL gemeldet 
sein und den gesetzlichen Vorschriften genügen 
(Benützungsvereinbarung).

1. Die Flugschule muss die Voraussetzungen für eine 
Bewilligung nach Art. 27 LFV erfüllen.
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Diverse Haftungsarten in der Aviatik

ausservertraglich vertraglich

HAFTUNG

Verschulden kausal

mild

z.B. Tierhalter
scharf

z.B. LFG oder SVG
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Voraussetzungen für eine Haftung

1. Schaden

2. Widerrechtlichkeit

3. (Verschulden)

4. Adäquater Kausalzusammenhang
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Adäquater Kausalzusammenhang

Ein Ereignis hat dann als adäquate Ursache zu 
gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung an 
sich geeignet war, einen Erfolg von der Art des 

eingetretenen herbeizuführen, so dass der Eintritt 
dieses Erfolges durch jenes allgemein als 

begünstigt erscheint.
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Rechtsverhältnisse bei privater Beförderung
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Dreiecksverhältnis im Haftpflichtfall

VERSICHERUNG

SCHÄDIGER GESCHÄDIGTER

direktes 
Forderungsrec
ht  nur im SVG

ev. Regress auf 
den Schädiger
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Verursacher von Flugunfällen
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Legaldefinition Flugunfall
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Legaldefinition Flugunfall

Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeuges
bei dem eine Person erheblich verletzt oder 

getötet wird
oder bei dem das Luftfahrzeug einen Schaden 

erleidet, der die Festigkeit, die Flugleistungen oder 
Flugeigenschaften wesentlich beeinträchtigt und in 
der Regel grössere Reparaturarbeiten oder den 
Ersatz des beschädigten Bauteiles erforderlich 
macht

oder bei dem das Luftfahrzeug verschollen oder 
das Wrack unerreichbar ist
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Bestimmung des Kommandanten

Einziger Pilot an Bord ist Kommandant 
Bezeichnung durch Halter/Besatzung
 Ohne Bezeichnung ist es:

- der ranghöchste Pilot (Lizenzstufe)
- der rangälteste Pilot (Lizenzerwerb)

Kein Kriterium ist Sitz oder Steuerführung
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Konsequenzen aus einem Flugunfall

Strafverfahren

Administrativverfahren Zivilverfahren

Flugunfalluntersuchung

FLUGUNFALL
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Massnahmen nach einem Flugunfall

1. Personen in Sicherheit bringen

2. Erste Hilfe leisten

3. Alarmierung REGA über 1414 (alarmiert SUST)

4. Ev. Alarmierung Polizei über 117

5. Schadenmeldung an BAZL

6. Schadenmeldung an Versicherung

7. Zusammenstellung der Unterlagen

8. Ev. Berater konsultieren
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Haftungsmöglichkeiten beim Segelflug

 Haftung als Luftfahrzeughalter / Pilot
 Haftung als Luftfrachtführer / Pilot
 Haftung als Segelfluglehrer
 Haftung der Segelfluggruppe
 (Haftung als Veranstalter)
 (Haftung als Unterhaltsbetrieb)
 (Haftung als Flugplatzhalter)



Folie 22 www.ffac.ch Prof. Dr. Roland Müller

Minimale Sicherstellungssummen

 Luftfahrzeuge bis          499 kg MTOM SZR     0,75 Mio
 Luftfahrzeuge bis          999 kg MTOM SZR     1,50 Mio
 Luftfahrzeuge bis       2'699 kg MTOM SZR     3,00 Mio
 Luftfahrzeuge bis       5'999 kg MTOM SZR     7,00 Mio
 Luftfahrzeuge bis     11'999 kg MTOM SZR   18,00 Mio
 Luftfahrzeuge bis     24'999 kg MTOM SZR   80,00 Mio
 Luftfahrzeuge bis     49'999 kg MTOM SZR 150,00 Mio
 Luftfahrzeuge bis   199'999 kg MTOM SZR 300,00 Mio
 Luftfahrzeuge bis   499'999 kg MTOM SZR 500,00 Mio
 Luftfahrzeuge mit   500'000 kg MTOM + SZR 700,00 Mio

Garantiesumme 
Dritthaftpflicht1 SZR = ca. CHF 2
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Dritthaftpflicht

 Die Deckung geht mit dem Luftfahrzeug (auch bei 
Fallschirmen!)

 Deckt Schäden ausserhalb des Luftfahrzeuges
 Passagieransprüche sind ausgeschlossen
 Ist gesetzlich vorgeschrieben. Die minimale 

Garantiesumme richtet sich nach dem MTOM des 
Luftfahrzeuges
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Passagierhaftpflicht

 Die Deckung geht mit dem Luftfahrzeug
 Deckt ausschliesslich Ansprüche von Passagieren
 Ist gemäss Montrealer Übereinkommen zwingend 

vorgeschrieben bei entgeltlichen Privatflügen und 
gewerbsmässigen Flügen (nicht aber für 
unentgeltliche Privatflüge)

 Gemäss LFV minimal 250'000 SZR pro 
Passagierplatz bzw. für Flugzeuge unter 2700kg 
100'000 SZR

 Montrealer Übereinkommen schreibt vor, dass 
Beförderungsscheine ausgestellt werden
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Einheitsdeckung (CSL)

 Die Deckung geht mit dem Luftfahrzeug
 Kombination von Dritt- und 

Passagierhaftpflichtversicherung (Ansprüche von 
Passagieren und Dritten ausserhalb des 
Luftfahrzeuges versichert)

 Eine Garantiesumme für beides
 Bevorzugtes und sinnvolles Produkt für alle 

mehrplätzigen Luftfahrzeuge



Folie 26 www.ffac.ch Prof. Dr. Roland Müller

Vollkasko

 Die Deckung geht mit dem Luftfahrzeug 
 Versichert sind Schäden am Luftfahrzeug infolge von:
 Feuer
 Elementar
 Diebstahl
 Glasbruch
 Schneerutsch
 Marder- und Kleintierfrass
 Unfall (Kollision)

 Die Deckung gilt am Boden und in der Luft
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Insassenunfall

 Deckung geht mit dem Luftfahrzeug
 Versichert sind die Insassen, d. h. 

Besatzungsmitglieder und / oder Passagiere
 Ermöglicht den Geschädigten eine Art "Soforthilfe". 

Das Durchsetzen von Haftpflichtansprüchen ist sehr 
zeitintensiv und von einem Verschulden abhängig

 Leistungen aus der Unfalldeckung werden aber an 
die Entschädigung aus der Haftpflichtversicherung 
angerechnet. Aus diesem Grund wird auf der 
Haftpflichtprämie ein Anrechnungsrabatt gewährt.
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Haftung der Segelfluggruppen

 Es handelt sich hier um eine 
Vereinshaftpflichtversicherung

 Versichert ist die Fluggruppe aus ihrer 
statutengemässen Tätigkeit gegenüber Dritten und 
Mitgliedern

 Mitversichert ist auch die persönliche Haftpflicht der 
Mitglieder in Ausübung einer Tätigkeit für den Verein

 Mitversichert sind die dem Verein dienenden Anlagen 
und Geräte wie z.B. Seilwinden, Fahrzeuge ohne 
Kontrollschilder

 Als Sonderrisiko kann eingeschlossen  werden:
 Vermietung von Standplätzen
 Tätigkeit von Fluglehrern 
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Fluglehrer / Flugschulen

 Die Deckung ist bei Einzelpersonen auf die Person 
bezogen

 Bei Schulen bezieht sich die Deckung auf die 
versicherten Personen (Fluglehrer und übrige 
Angestellte) sowie Anlagen und Gebäude des 
versicherten Betriebes

 Es sind Schäden, welche die versicherte Person in 
ihrer Eigenschaft als Fluglehrer, den Flugschülern 
oder anderen Dritten zufügt

 Ausgeschlossen sind jedoch Schäden an 
benützten Luftfahrzeugen
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Haftung gegenüber Passagieren

Private Flüge Gewerbsmässige Flüge

Unentgeltliche
Flüge

Unbeschränkte 
Haftung nach OR 
mit dem ganzen 
Vermögen
Geschädigter muss 
Verschulden beweisen
Versicherungsobligat.

Kein Beförderungs-
schein möglich, evtl. 
Verzichtserklärung

Entgeltliche
Flüge

Unbeschränkte 
Haftung nach LTrV
Verschuldensver-
mutung/Enthaftungs-
möglichkeit
Versicherungsobligat

Beförderungsschein 
(LTrV) mit Hinweis 
gem. LFV, Art. 100

Unentgeltliche      Entgeltliche
Flüge                 Flüge

Unbeschränkte Haftung gemäss 
Übereinkommen von Montreal und 
der EU-Verordnung 785/2004 
Bis SZR 113'100 Kausalhaftung, 
darüber unbeschränkte Verschul-
denshaftung / 1 SZR = ca. CHF 1.40
Versicherungsobligatorium gem. 
LFV mind. SZR 250'000 pro Pax-
Sitz
Vorauszahlung bei Tod/Verl. 16'000
Bedingungen auf Beförderungs-
schein und Pax-Orientierung
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Definition der Gewerbsmässigkeit

Art. 100 der Luftfahrtverordnung
1 Flüge gelten als gewerbsmässig, wenn:

a. für sie in irgend einer Form ein Entgelt entrichtet wird, das mehr 
als die Kosten für Luftfahrzeugmiete, Treibstoff sowie Flugplatz-
und Flugsicherungsgebühren decken soll; und

b. sie einem nicht bestimmten Kreis von Personen zugänglich 
sind.

2 Bei allen Flügen von Unternehmen, die über eine Betriebsbewilli-
gung verfügen, wird die Gewerbsmässigkeit vermutet. Die zoll- und 
steuerrechtliche Beurteilung eines Sachverhalts bleibt vorbehalten.
3 Bei nicht gewerbsmässigen Flügen, für die ein Entgelt entrichtet 
wird, sind die Passagiere vor dem Abflug auf den privaten Charakter 
des Fluges und auf die damit verbundenen Folgen hinsichtlich des 
Versicherungsschutzes hinzuweisen.
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Inhalt des Beförderungsscheins

Zwingender Inhalt nach dem Übereinkommen von Montreal 
und der Verordnung über den Lufttransport auf dem Einzel-
oder Sammelbeförderungsschein:
 Abgangs- und Bestimmungsort
 falls Abgangs- und Bestimmungsort im Hoheitsgebiet desselben   

Vertragsstaats liegen, jedoch eine oder mehrere Zwischen-
landungen im Hoheitsgebiet eines anderen Staates vorgesehen 
sind, Angabe von mindestens einem dieser Zwischenlande-
punkte

 Der Reisende ist schriftlich darauf hinzuweisen, dass dieses 
Übereinkommen, soweit es Anwendung findet, die Haftung des 
Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung, für Zerstörung, 
Verlust oder Beschädigung von Gepäck sowie für Verspätung 
regelt und beschränken kann.
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Beförderungsschein für privaten Flug

Felix Muster Urs Keller, Wohlen
Amlikon

Keine Amlikon, 20.09.2020
100.--

x

x

Amlikon
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Notwendigkeit eines Beförderungsscheins

Auch wenn nun sowohl bei gewerbsmässigen als auch bei 
privaten Flügen eine unbeschränkte Haftung des Luftfracht-
führers für Passagierschäden besteht, sind gemäss Luftrecht 
immer noch Beförderungsscheine abzugeben aus folgenden 
Gründen:

 Es besteht eine gesetzliche Vorschrift (Busse / 
Administrativverfahren)

 Der Beförderungsschein stellt das Vertragsverhältnis klar (wer ist 
Luftfrachtführer?)

 Bei privaten Flügen kann damit gleichzeitig der Hinweis auf den     
privaten Flug erfolgen (Art. 100 Abs. 3 LFV)

 Hilfe für die Flugunfalluntersuchung (Namen der Passagiere)
 Haftungsbeschränkung betr. Reisegepäck und Verspätung
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Möglichkeit einer Verzichtserklärung
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EU VO 2018/1976 (Segelflug)
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 Per 8. April 2020 wurden alle Bestimmungen bzgl. 
Segelflug in der EU VO 1178/2011 FCL und MED 
aufgehoben und durch die konsolidierte Fassung der 
EU VO 2018/1976 ersetzt

 Die Bestimmungen sind nun viel ausführlicher und 
präziser, aber leider auch unübersichtlicher 

 Da die EU VO 2018/1976 seit ihrem Inkrafttreten 
mehrfach geändert wurde, muss unbedingt immer die 
aktuellste konsolidierte Fassung verwendet werden 
(vgl. Rechtsplattform FFAC)

 Auch der Syllabus Theorieprüfung Luftrecht ist 
betroffen, deshalb wird das Lehrbuch angepasst



Fragen zur EU VO 2018/1976 (Segelflug)
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 Welche Voraussetzung muss ein Segelflugpilot erfüllen, 
damit er Passagiere befördern darf?

 Darf ein Segelflugpilot Passagiere gegen Entgelt befördern?
 Wie alt muss man sein, um die Segelflugausbildung 

beginnen zu können?
 Welche Voraussetzungen muss ein Kandidat im Zeitpunkt 

der Segelflugprüfung erfüllen?
 Welche Vorschriften gelten zur Aufrechterhaltung der SPL 

für Segelflugzeuge ohne TMG und mit TMG?
 Was braucht es, um mit einem Segelflugzeug in Wolken zu 

fliegen?
 Was für Rechte hat ein Segelfluglehrer?
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Zusammenfassung und Empfehlungen
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Bei privater Flugschulung (soweit überhaupt möglich)
unbedingt eine entsprechende Versicherung abschliessen

Nur die offiziellen und aktuellen Formulare des BAZL
verwenden und nur korrekte Eintragungen vornehmen

Wenn immer möglich über eine Segelflugschule die
Schulflüge durchführen und abrechnen        

Zusatzinformationen einholen, insbesondere auf der
Webseite der Foundation for Aviation Competence (ffac.ch)

Periodische Weiterbildung für Segelfluglehrer ist
notwendig, da Gesetze laufend ändern


